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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Sylvie Bonvin-Sansonnens 2015-CE-239 
Glyphosat ist zu gefährlich 

I. Anfrage 

Im März dieses Jahres hat die WHO das Herbizid Glyphosat als «wahrscheinlich krebserregend für 

Menschen» klassifiziert. Es handelt sich um die höchste Stufe nach «krebserregend». Glyphosat ist 

der Wirkstoff des Breitbandherbizids Roundup des amerikanischen Konzerns Monsanto. Es ist in 

weiteren rund hundert Produkten enthalten. Glyphosat kann alle lebenden Zellen angreifen, 
einschliesslich der menschlichen. Die gesundheitlichen Schäden wurden in zahlreichen Studien 
nachgewiesen: Leberschäden, Risiko der Entwicklung von Lymphomen oder Störung der DNA. 
2013 wurden in der Schweiz 300 Tonnen dieses Wirkstoffs verkauft. 

Der Entscheid der WHO hat wie eine Bombe eingeschlagen. Die Grossverteiler der Schweiz haben 
diese Produkte aus ihrem Sortiment für den privaten Gebrauch zurückgezogen. In den landwirt-
schaftlichen Kreisen gab es bisher jedoch keine annehmbare Reaktion. Schon seit Jahrzehnten sind 
die Landwirte die hauptsächlichen Benutzer von Glyphosat. Sie gefährden jedes Mal nicht nur ihre 
eigene Gesundheit, sondern wahrscheinlich die Gesundheit der Bevölkerung im Allgemeinen. 

In der Schweiz und im Kanton Freiburg werden einfachere Bodenbearbeitungstechniken 
empfohlen. Für diese Produktionssysteme, wie zum Beispiel die Direktsaat, muss auf den Feldern 
regelmässig und viel Glyphosat verwendet werden. Zudem benutzen die Gemeinden häufig 
Glyphosat für den Unterhalt des öffentlichen Raums. Die Arbeiter werden häufig nicht richtig über 
die sehr strengen Regeln informiert, die mit der Verwendung von Glyphosat einhergehen. 

Daher meine Fragen: 

1. Wie ist die Position des Staatsrats gegenüber diesem Problem für die Umwelt und die 
Volksgesundheit? 

2. Fördert der Staatsrat Alternativen zur Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft und im 
öffentlichen Raum ausreichend? 

3. Kann ein Verbot für die Verwendung von Glyphosat auf dem Kantonsgebiet innert kurzer Frist 
in Betracht gezogen werden? 
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II. Antwort des Staatsrats 

Glyphosat ist ein Breitbandherbizid, das in den 1970er-Jahren erstmals von der Firma Monsanto 
unter dem Namen «Roundup» auf den Markt gebracht wurde. Seit dem Ablauf des Patentschutzes 
im Jahr 2000 bieten auch weitere Firmen glyphosathaltige Herbizide an. Es ist heute das in der 
Schweiz am meisten verwendete Herbizid. Nach dem Verbot zahlreicher Bodenherbizide ist es 
manchmal die einzige Lösung neben der mechanischen oder manuellen Unkrautbekämpfung. 
Glyphosat wird im Übrigen häufig ergänzend zu gentechnisch veränderten Kulturen verwendet, die 
so verändert wurden, dass sie dagegen resistent sind. Diese Verwendungsart ist in der Schweiz 
jedoch nicht aktuell, da ein Moratorium die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen 
in der Landwirtschaft bis 2017 verbietet, und im Kanton Freiburg erst recht nicht, da dort seit 2015 
die Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen für die landwirtschaftliche Produktion 
verboten ist. Dieses Verbot wurde mit einer neuen Bestimmung im Landwirtschaftsgesetz vom 
3. Oktober 2006 eingeführt (Art. 2 Bst. abis LandwG; SGF 910.1). 

Dem Staatsrat sind die Schlussfolgerungen der internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), 
die Glyphosat im März 2015 als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft hat, bekannt. Diese 
Kategorie wird verwendet, wenn ein positiver Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber 
der Substanz und dem Auftreten von Krebs beim Menschen festgestellt wurde. Die höhere 
Einstufung der karzinogenen Wirkung von Glyphosat beruht auf neuen wissenschaftlichen Daten, 
die belegen, dass Glyphosat beim Menschen wahrscheinlich krebserregend ist. Zuvor wurde 
Glyphosat als «möglicherweise krebserregend» eingestuft, da ein Zusammenhang zwischen dem 
Kontakt mit der Substanz und dem Auftreten von Krebs beim Tier (und nicht beim Menschen) 
belegt ist.  

Obwohl die wissenschaftliche Debatte über den Zusammenhang zwischen Glyphosat und dem 
erhöhten Krebsrisiko noch im Gange ist, ist der Staatsrat der Ansicht, dass die Schlussfolgerungen 
der IARC, als Agentur der WHO und als unabhängiges Forschungszentrum, ernst genommen 
werden müssen. Er erinnert jedoch gleichzeitig daran, dass Glyphosat weder in der Schweiz noch in 
Europa als krebserregend eingestuft wird.  

1. Wie ist die Position des Staatsrats gegenüber diesem Problem für die Umwelt und die 

Volksgesundheit? 

Dem Staatsrat sind die Studie der IARC sowie die verschiedenen Reaktionen darauf bekannt, 
namentlich die Antwort des Bundesrats auf die Motion «Verbot von Glyphosat in der Schweiz» von 
Nationalrat Pierre-Alain Fridez vom 5. Mai 2015. Auch wenn die hunderten von wissenschaftlichen 
Studien zu diesem Thema nicht den verbindlichen Schluss zulassen, dass Glyphosat krebserzeugend 
ist oder ein anderes eindeutiges Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellt, 
so ist der Staatsrat der Ansicht, dass die Verwendung dieser Substanz aus Sicherheitsgründen und 
unter Anwendung der nötigen Sicherheitsvorkehrungen auf Situationen beschränkt werden muss, 
wo es keine Alternativen gibt. 

2. Fördert der Staatsrat Alternativen zur Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft und 

im öffentlichen Raum ausreichend? 

Landwirtschaft 

Der Kanton Freiburg fördert Alternativen zur Verwendung von Glyphosat in der Landwirtschaft 
wie folgt: 2014 hat das Landwirtschaftliche Institut Grangeneuve (LIG) auf dem Schulbauernhof 
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eine Demoparzelle (genannt «La Tioleyre») angelegt, von der ein Teil dazu dient, die Möglichkei-
ten der pfluglosen Saat ohne die Verwendung von Glyphosat aufzuzeigen. Ein anderer Teil der 
Parzelle wird nach den Grundsätzen des biologischen Landbaus bewirtschaftet. Dieses pädagogi-
sche Hilfsmittel dient der Grundbildung und der höheren Berufsbildung sowie der Weiterbildung 
der Landwirte. Die Parzelle wird in einer Fruchtfolge auf sieben Ackerstreifen mit verschiedenen 
Kulturen rotiert. Jeder Ackerstreifen ist in drei Teile aufgeteilt, auf denen jeweils ein anderes Ziel 
verfolgt wird: die ersten beiden sind weiter oben erwähnt und das dritte besteht darin, die guten 
landwirtschaftlichen Praktiken aufzuzeigen, um das Produktionspotenzial des Standorts nach den 
Richtlinien der integrierten Produktion auszuschöpfen. Hier ist Glyphosat nicht a priori verboten, 
aber es bleibt grundsätzlich für eine Verwendung vorbehalten, die der Landwirtschaft einen 
tatsächlichen Dienst erweist, nämlich die gezielte Bekämpfung von mehrjährigen Unkräutern 
(Ackerkratzdistel, Gemeine Quecke, Winden oder Blacken), in Situationen, wo mechanische 
Methoden nicht ausreichen. Dies ist im Übrigen der einzige Fall, in dem das LIG im Rahmen seiner 
Ausbildungs- und Beratungsdienstleistungen (z. B. Pflanzenschutzbulletin, Bewilligungen für die 
Behandlung) die Verwendung von Glyphosat ausdrücklich empfiehlt. 

Die pfluglosen, bodenschonenden Anbaumethoden und die Direktsaat sind Anbaumethoden, die 
den Boden namentlich gegen Erosion schützen, machen jedoch eine vermehrte Anwendung von 
Glyphosat erforderlich. Aus diesem Grund förderte der Kanton Freiburg diese Anbaumethoden 
finanziell nur auf Parzellen, bei denen Erosionsrisiko bestand. Seit 2014 hat der Bund ein 
allgemeines Förderungsprogramm eingeführt und gleichzeitig eine Obergrenze für die Dosierung 
von Glyphosat pro Hektare vorgeschrieben. Diese Programme können mit einer Prämie ergänzt 
werden, wenn vollständig auf Herbizide verzichtet wird. Das LIG fördert diese Option mit der 
Bodenbedeckung durch Pflanzen, sowohl zwischen zwei Hauptkulturen als auch in Verbindung mit 
der Kultur (z. B. Raps). Grangeneuve hat Demonstrationsfelder angelegt, Besichtigungen von 
Kulturen in den beiden Sprachregionen des Kantons organisiert, Empfehlungen veröffentlich und 
den Schülerinnen und Schülern alternative Anbaumethoden unterrichtet. 

Das Amt für Umwelt gewährleistet die Überwachung der Qualität der Fliessgewässer (Monitoring 
während 6 Jahren im ganzen Kanton – 200 Messstellen – auf 16 Pflanzenschutzmittel geprüft) 
sowie des Grundwassers (jährliches Monitoring – 91 auf den ganzen Kanton verteilte Messstellen – 
auf 16 Pflanzenschutzmittel geprüft). Mit diesen Kontrollen will man Kenntnis von der Qualität 
unserer Ressourcen erhalten und deren Entwicklung verfolgen. Es hat sich so gezeigt, dass in 
mehreren Flüssen und Grundwasserressourcen Pflanzenschutzmittel vorkommen (s. Umwelt-
bericht 2012), vor allem im nördlichen und nordwestlichen Teil des Kantons (Ackerbauregionen). 
Glyphosat wird nicht speziell untersucht (die heutigen Analysetechniken überzeugen noch nicht und 
sind sehr kostspielig). Die internationalen Studien und die Ergebnisse aus der Schweiz zeigen 
jedoch eindeutig, dass Glyphosat ein potenzieller Schadstoff für die Oberflächengewässer und das 
Grundwasser ist. 

Auf dieser Grundlage wurden im «Bericht Landwirtschaft und Umwelt 1996-2006» verschiedene 
Massnahmen, die für Pflanzenschutzprodukte im Allgemeinen gelten, vorgeschlagen. Namentlich 
eine verstärkte Information der Gemeinden und der Landwirte, eine verstärkte Überwachung der 
Wasserqualität und die Förderung der Umsetzung der Projekte Zu und Zo (Projekte zur Reduktion 
persistenter Schadstoffe, namentlich von Nitraten). Die ersten beiden Massnahmen sind zum Teil 
bereits ergriffen worden. Der Kanton Freiburg hat im Kanton mehrere Zu-Projekte ins Leben 
gerufen, um den Nitratgehalt in Grundwasservorkommen zu reduzieren, wo die Anforderungen der 
Bundesgesetzgebung an die Wasserqualität nicht eingehalten werden. Nach Artikel 62a des 



Staatsrat SR 

Seite 4 von 7 

 

Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG) finanziert der Bund in diesem Zusammen-
hang einen grossen Teil der Kosten und des Erwerbsausfalls von Landwirten, die landwirtschaftli-
che Massnahmen ergreifen, um Schadstoffeinträge zu reduzieren. Solche Projekte könnten somit in 
der Nähe von (ober- und unterirdischen) Gewässern lanciert werden, in denen eine zu hohe 
Konzentration von Pflanzenschutzmitteln festgestellt wird. 

Öffentlicher Bereich 

Es sei daran erinnert, dass im Rahmen des Unterhalts von Strassen die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung von Problempflanzen wie z. B. Neophyten entlang von 
National- und Kantonsstrassen (jedoch nicht bei Gemeindestrassen) erlaubt ist, wenn sie nicht mit 
anderen Mitteln wie regelmässigem Mähen bekämpft werden können. 

Das Tiefbauamt (TBA) hat den Verbrauch von Herbiziden und insbesondere Glyphosat im Rahmen 
seiner ISO9’000-Zertifizierung stark reduziert. Gegenwärtig verwendet es rund 50 l Glyphosat pro 
Jahr für die Bekämpfung verschiedener invasiver Pflanzen. Übertragen auf das Strassennetz von 
756 km National- und Kantonsstrassen im Kanton Freiburg, verbraucht das TBA 0.06 l/km. Zum 
Vergleich: Die SBB benötigen rund 2 t Glyphosat für die Behandlung des Schienennetzes von 
3'000 km, was einem Verbrauch von 0.66 l/km entspricht.  

Der aktuelle Verbrauch ist die optimale Option, wenn man die Anforderungen an die Effizienz und 
den Umweltschutz abwägt. Die Option Null-Glyphosat wäre aus wirtschaftlicher Sicht unverhält-
nismässig, da sie den Arbeitsaufwand der Strassenwärter deutlich steigern und zusätzliche 
Ressourcen erfordern würde, über die der Kanton nicht verfügt. 

Der Natur- und Landschaftsschutz sieht sich im Übrigen regelmässig mit dem heiklen Problem der 
Bekämpfung invasiver, gebietsfremder Pflanzen konfrontiert. Im Kanton Freiburg wird Roundup 
zur Beseitigung dieser invasiven, gebietsfremden Pflanzen (Neophyten), namentlich entlang von 
Wasserläufen auf schwer zugänglichen Ufern, nicht verwendet und weder das Amt für Natur und 
Landschaft noch die Sektion Gewässer befürworten seine Verwendung. Denn nebst den Aspekten 
des Gewässerschutzes (der die Verwendung solcher Produkte in der Nähe von Wasserläufen 
grundsätzlich verbietet), müssen die Ergebnisse gewisser wissenschaftlicher Studien berücksichtigt 
werden, die eine aussergewöhnlich hohe Sterblichkeit von Nicht-Zielarten wie Amphibien, die 
«versehentlich» mit Glyphosat in Kontakt kommen, belegen. Gemäss diesen Studien könnte sich 
die Toxizität dieses Produkts vervielfachen, wenn es zusammen mit anderen Pflanzenschutzmitteln 
verwendet wird. Diese «Cocktaileffekte» sind noch nicht gut erforscht, aber es besteht der 
Verdacht, dass sie bedeutend stärker sind als die Summe der Wirkung der verschiedenen 
Komponenten. 

Sollte die Strategie des Bundes zur Bekämpfung invasiver, gebietsfremder Arten (gegenwärtig in der 
Vernehmlassung) in Zukunft die Anwendung dieser Bekämpfungsmethode verlangen, so ist darauf 
zu achten, dass sie so sparsam wie möglich verwendet wird. 

Seit 2010 sind mehrere Informationskampagnen, die sich an die Gemeinwesen und die breite 
Öffentlichkeit richten, organisiert worden. Die wichtigsten Kampagnen sind im Folgenden kurz 
aufgeführt:  
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Gemeinde ohne Herbizide 

Eines der Grundprinzipien einer verantwortungsbewussten Umweltpolitik ist die Vorbildfunktion 
der Gemeinwesen. Das Amt für Umwelt (AfU) richtet jährlich rund 10 Schreiben an die 
Gemeinden, um sie daran zu erinnern, dass die Verwendung von Glyphosat untersagt ist. Dieser 
Korrespondenz liegen jeweils sehr umfassende technische Unterlagen bei, die vom Verband 
JardinSuisse in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Schweizerischer Stadtgärtnereien und 
Gartenbauämter herausgegeben werden. Darin wird die Problematik dargelegt und es werden 
professionelle Massnahmen aufgezeigt, wie Unkraut ohne Herbizid bekämpft werden kann.  

In Ergänzung dazu hat das AfU in Zusammenarbeit mit der sanu future learning SA in Biel in den 
Jahren 2014 und 2015 Sensibilisierungskurse für Gemeindeangestellte auf Französisch und Deutsch 
durchgeführt. Das AfU hat die Anmeldegebühren zu 50% übernommen. Bis heute haben 74 Perso-
nen, Gemeindeangestellte oder Vertreter der Gemeinden, diese Ausbildung besucht. Angesichts des 
Erfolgs werden die Kurse 2016 erneut angeboten. 

Die Praxisänderung beim Unterhalt der öffentlichen Räume muss den Einwohnerinnen und 
Einwohnern erklärt werden, weil nicht immer verstanden wird, weshalb nicht alles «Unkraut» 
entfernt wird. Diese Feststellung wurde im Übrigen vom Gemeindepersonal gemacht, das an den 
sanu-Kursen teilgenommen hat. Das AfU hat deshalb Hilfsmittel vorbereitet, welche die 
Gemeinden in ihrer Aufklärungsarbeit unterstützen sollen: 

> Tafeln für die herbizidfreien Flächen; 
> Ein Logo, das auf den Websites, in Newslettern und weiteren Kommunikationsmitteln der 

Gemeinden verwendet werden soll; 
> Ein Informationsblatt für die breite Öffentlichkeit. 

Die Garten-Charta 

Im Internationalen Jahr der Biodiversität 2010 lancierte die Informationsplattform der Energie- und 
Umweltfachstellen der Westschweizer Kantone (energie-umwelt.ch) die Garten-Charta. Sie enthält 
zehn Massnahmen in den Bereichen Bepflanzung, Rasenschnitt, Schneiden von Hecken und 
Geländepflege, die Igel, Vögel und Kleintiere im Allgemeinen begünstigen. Eine dieser Massnah-
men ist der Verzicht auf Herbizideinsätze in Alleen und entlang der Wegränder. Gartenbesitzer und 
Bewohner von Mietshäusern, deren Anwesen von einem – wenn auch kleinen – Grünraum 
umgeben ist, sind dazu aufgerufen, der Garten-Charta beizutreten und ihr Emblem für alle gut 
sichtbar anzubringen. Diese Aktion ist noch am Laufen. 

Ganz sachte dosieren! 

2011 und 2012 hat energie-umwelt.ch eine Kampagne mit dem Titel «Ganz sachte dosieren!» 
organisiert, um gegen Mikroverunreinigungen, namentlich durch Gartenarbeiten, aktiv zu werden. 
energie-umwelt.ch hat Informationsmaterial ausgearbeitet und verbreitet (Symbolbilder, Poster, 
Aushang, Merkblätter, Faltblatt). Eine der darin vorgeschlagenen Massnahmen besteht namentlich 
darin, auf den Einsatz von chemischen Pestiziden zu verzichten.  
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Stopp den Giftzwerg 

2012 und 2013 hat das AfU an der Kampagne «Stopp den Giftzwerg» mitgemacht, die von der 
Stiftung praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch) in Partnerschaft mit dem Bundesamt für 
Umwelt und den Umweltämtern der Kantone organisiert wurde. Ziel dieser Kampagne war es, die 
breite Öffentlichkeit, die Schulen und die Gemeinden für einen sparsamen Einsatz und eine 
sachgemässe Entsorgung von Garten- und Haushaltschemikalien zu sensibilisieren. 

Richtiges Verhalten zum Schutz unserer Gewässer 

Im Jahr 2012 hat das AfU eine Publikation und eine Medienmitteilung verfasst und veröffentlicht, 
um das richtige Verhalten in Erinnerung zu rufen, wie man den Sommer und den Garten geniessen 
kann, ohne die Fliessgewässer und Seen des Kantons zu gefährden. Jedes Jahr werden nämlich 
Bäche und Flüsse durch Javelwasser, Herbizide sowie Desinfektionsmittel für Schwimmbäder 
verschmutzt.  

Informationsveranstaltungen und Sensibilisierung 

Gemäss Artikel 4 der Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) sorgen die Kantone für 
eine Überwachung der Böden in den Gebieten, in denen zu erwarten ist, dass Belastungen die 
Bodenfruchtbarkeit gefährden. In den Siedlungsgebieten wurden seit Jahrzehnten Schadstoffe durch 
die industriellen Emissionen, die Kehrichtverbrennungsanlagen, Strassenverkehr, Heizungsabgase 
oder durch den Gebrauch von Dünger und anderen Hilfsstoffen in den Gärten im Boden 
akkumuliert. Eine zu hohe Konzentration dieser Schadstoffe im Boden kann die Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen gefährden. Das AfU hat ein Merkblatt für Gärtnerinnen und 
Gärtner herausgegeben und an mehreren Informationsveranstaltungen teilgenommen. 

3. Kann ein Verbot für die Verwendung von Glyphosat auf dem Kantonsgebiet innert kurzer 

Frist in Betracht gezogen werden? 

Ein Verbot für die Verwendung von Glyphosat auf dem Kantonsgebiet ist innert kurzer Frist nicht 
denkbar, da das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln gemäss der Pflanzenschutzmittelver-
ordnung vom 12. Mai 2010 (PSMV, SR 916.161) in den Zuständigkeitsbereich des Bundes fällt. 
Der Kanton Freiburg ist also nicht dafür zuständig, ein allfälliges Verbot von Produkten mit dem 
Wirkstoff Glyphosat einzuführen. 

Es sei zunächst daran erinnert, dass das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) die Zulassungsstelle 
für Pflanzenschutzmittel ist. Die PSMV soll sicherstellen, dass Pflanzenschutzmittel hinreichend 
geeignet sind und bei vorschriftsgemässem Umgang keine unannehmbaren Nebenwirkungen auf 
Mensch, Tier und Umwelt haben. Sie soll zudem ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von 
Mensch und Tier und für die Umwelt gewährleisten und die landwirtschaftliche Produktion 
verbessern (Art. 1, Abs. 1 PSMV). Die Bestimmungen der PSMV beruhen auf dem Vorsorge-
prinzip, mit dem sichergestellt werden soll, dass in Verkehr gebrachte Wirkstoffe oder Produkte die 
Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt nicht beeinträchtigen (Art. 1, Abs. 4 PSMV). 
Das BLW kann in Situationen, die rasches Handeln erfordern, im Einvernehmen mit den 
interessierten Stellen die Einfuhr, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Pflanzenschutz-
mitteln, die die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt gefährden, verbieten (Art. 3a, 
Abs. 1 PSMV). Das BLW kann einen genehmigten Wirkstoff jederzeit überprüfen. Es berücksich-
tigt beim Entscheid über die Notwendigkeit der Überprüfung neue wissenschaftliche und technische 
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Erkenntnisse und Daten von Kontrollen […] (Art. 8, Abs. 1 PSMV). Das BLW verfügt die 
Änderung oder den Widerruf von Bewilligungen entweder von sich aus oder auf Antrag einer 
Beurteilungsstelle, sofern die Ursache in dessen Zuständigkeitsbereich liegt (Art. 73, 
Abs. 4 PSMV). 

Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entschieden hat, diese Substanz neu einzustufen, 
haben die schweizerischen Bundesbehörden letzten Sommer ihre Meinung zu Glyphosat 
abgegeben. Das BLW hat am 30. Juli 2015 seine Position zur Neueinstufung von Glyphosat als 
krebserregend durch die internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) publiziert. Darin ist 
namentlich festgehalten: «Glyphosat wurde in den letzten Jahren mehrmals durch verschiedene 
Behörden, nationale und internationale Expertengremien wie EFSA (Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit) und JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues) überprüft und 
als nicht krebserregend bewertet. Dabei wurden hunderte Studien berücksichtigt. Auch im Rahmen 
der neusten, erst kürzlich durchgeführten Überprüfung von Glyphosat durch die Europäische Union 
wurden basierend auf der Neubewertung von mehr als 1000 Studien keine Hinweise auf eine 
krebserregende Wirkung gefunden. Der IARC standen für den Entscheid, Glyphosat als karzinogen 
einzustufen, keine neuen, international anerkannten Studien zur Verfügung.» 

Aufgrund der heute zur Verfügung stehenden Daten und der zahlreichen Beurteilungen durch 
internationale und nationale Fachgremien betrachten das BLW und das Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen (BLV) «Rückstände von Glyphosat aus der Anwendung als 
Pflanzenschutzmittel als gesundheitlich unbedenklich für die Bevölkerung». Das BLW wird 
zusammen mit dem BLV die weitere Entwicklung und die Diskussion in den internationalen 
Behörden eng verfolgen. Die dem IARC-Entscheid zugrundeliegende ausführliche Monographie 
wurde am 29. Juli veröffentlicht und wird zurzeit durch die Schweizer Behörden überprüft. 
«Basierend darauf werden wenn nötig weitere Massnahmen eingeleitet. IARC leitet ihre 
Schlussfolgerungen aus zahlreichen Einzelbefunden aus wissenschaftliche und halbwissenschaftli-
che Studien ab, deren Überprüfung wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen», unterstreicht das 
BLW in der Publikation vom 30. Juli. 

Derzeit beobachten die zuständigen internationalen und eidgenössischen Behörden, ob allfällige 
Studien erscheinen, welche das Wissen über die mögliche krebserregende Wirkung von Glyphosat 
ergänzen könnten. Sie nehmen in Kürze Stellung zu Massnahmen, die allenfalls in dieser 
Problematik getroffen werden müssten. 

Der Staatsrat wird im Übrigen mit Interesse verfolgen, welche Folge der Motion «Glyphosate, trop 
toxique!» aus dem Kanton Jura gegeben wird, die das jurassische Parlament am 28. Oktober 2015 
angenommen hat. In dieser Motion wurde die jurassische Regierung unter anderem darum ersucht, 
bei den Bundesbehörden ein Gesuch einzureichen, die Verwendung von Glyphosat in der ganzen 
Schweiz zu verbieten. 

Der Staatsrat wird die Angelegenheit weiterhin verfolgen und Alternativen zum Glyphosat sowohl 
in der Landwirtschaft als auch im öffentlichen Bereich fördern.  

14. Dezember 2015 
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